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1. Allgemeine Grundsätze 

 
Die Europäische Union verfolgt eine Politik der Betrugsbekämpfung, die vom Europäischen Amt 
für Betrugsbekämpfung (OLAF) koordiniert wird. Diese Politik greift in alle Politikbereiche der 
Union ein, einschließlich der Kohäsionspolitik. 
 
Als Betrug gilt dabei eine Unregelmäßigkeit, die sich insbesondere durch ihre Vorsätzlichkeit 
auszeichnet. Betrug definiert sich im Kontext des Programms wie folgt: 
 
„Ein „Betrug“ im Zusammenhang mit Ausgaben ist jede vorsätzliche Handlung oder Unterlassung 
betreffend: 

• die Verwendung oder Vorlage falscher, unrichtiger oder unvollständiger Erklärungen oder 

Unterlagen mit der Folge, dass Mittel aus dem Gesamthaushaltsplan der Europäischen 

Gemeinschaften oder aus den Haushalten, die von den Europäischen Gemeinschaften oder in 

deren Auftrag verwaltet werden, unrechtmäßig erlangt oder zurückbehalten werden; 

• das Verschweigen einer Information unter Verletzung einer spezifischen Pflicht mit derselben 

Folge; 

• die missbräuchliche Verwendung solcher Mittel zu anderen Zwecken als denen, für die sie 

ursprünglich gewährt worden sind.“ 
 
Vor diesem Hintergrund und im Einklang mit dem Verordnungsrahmen ist die 
Verwaltungsbehörde gehalten, unter Beachtung der festgestellten Risiken effiziente und 
gleichzeitig angemessene Maßnahmen zur Betrugsbekämpfung einzurichten. 
 
Die Verwaltungsbehörde ist daneben ebenfalls verpflichtet, dem Europäischen Amt für 
Betrugsbekämpfung jeden Betrugsverdacht zu melden, den sie aufgedeckt oder von dem sie 
Kenntnis erlangt hat. 
 
 

2. Strategie zur Betrugsbekämpfung auf Ebene des Programms 
 
Die Verwaltungsbehörde wendet in Bezug auf Betrug und Korruption das Null-Toleranz-Prinzip an 
und setzt hierzu eine Reihe verschiedener Maßnahmen ein. Sie zielen vorrangig auf die 
Verhinderung von Betrug und Korruption ab, gelten aber auch auf der Aufdeckung tatsächlicher 
Fälle von Betrug und Korruption, der Korrektur der entsprechenden Unregelmäßigkeiten und der 
Einleitung von Verfahren zur Ahndung von Betrug und Korruption. 
 
Zentral ist hierbei ein gemeinsames Verständnis einer Kultur der Bekämpfung von Betrug und 
Korruption bei allen Beteiligten an der Umsetzung des Programms Interreg Oberrhein. Jeder 
Akteur ist betroffen, ob auf Ebene des Programms (Programmverwaltung, Mitglieder der 
Programmgremien) oder auf Ebene der Projekte (Begünstigte, potenzielle Begünstigte). 
 
Den Mitarbeitenden der Programmverwaltung kommt hierbei Vorbildcharakter zu. Über die 
üblichen gesetzlichen Verpflichtungen für öffentliche Bedienstete hinaus verpflichten sie sich zur 
Einhaltung einer speziellen Ethik-Charta und zur Meldung jeglicher Interessenkonflikte, die sich in 
Zusammenhang mit der Ausführung ihrer Dienstgeschäfte ergeben könnten. Die Verpflichtungen 
zur Vermeidung von Interessenkonflikten gelten in gleicher Weise für die Mitglieder der 
Programmgremien. 
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Um ihre volle Wirkung entfalten zu können, wird die Betrugsbekämpfung auf allen Ebenen der 
Überprüfungen durch das Gemeinsame Sekretariat und die Verwaltungsbehörde durchgeführt, 
d.h. sowohl im Zuge der Antragsprüfung als auch bei der Prüfung der Projektausgaben. 
 
Um mögliche Fälle besser verhindern und aufzudecken zu können wurde eigens ein Risiko-
Assessment der wesentlichen Betrugsrisiken durchgeführt. Bestehen beim Gemeinsamen 
Sekretariat oder Verwaltungsbehörde Zweifel hinsichtlich der Ordnungsmäßigkeit der ihr 
vorliegenden Unterlagen und Informationen, können sie weitergehende Prüfungen vornehmen. 
Besteht ein Betrugsverdacht, wird dieser dem Europäischen Amt für Betrugsbekämpfung 
gemeldet und weitere Maßnahmen zur Abhilfe eingeleitet. 
 
 

3. Empfehlungen für die Projektpartner 
 
Die Projektpartner sind angehalten, ihrerseits angemessene Maßnahmen zur Vermeidung und 
Aufdeckung von Betrugs- und Korruptionsfällen vorzusehen. 
 
Für den Fall, dass im Rahmen der Planung oder Durchführung eines Projekts ein Betrug aufgedeckt 
wird, kann der mutmaßliche Betrüger strafrechtlich verfolgt werden. Darüber hinaus kann die 
Aufdeckung eines Betrugs auch Auswirkungen auf das gesamte Projekt haben, da die 
Verwaltungsstrafen je nach Fall bis zur vollständigen Rücknahme der gewährten Förderung reichen 
können, gegebenenfalls verbunden mit der Verpflichtung zur Rückzahlung bereits erhaltener 
Beträge. 
 
Deshalb müssen Projektpartner bei Belegen, die im Rahmen der Projektvorbereitung oder -
durchführung vorgelegt werden, größte Sorgfalt walten lassen. Die Fälschung von Dokumenten (z. 
B. gefälschte Gehaltsabrechnungen, gefälschte Anwesenheitslisten), die Änderung von 
Dokumenten (z. B. Änderung von Daten oder Beträgen auf Gehaltsabrechnungen oder 
Rechnungen), die Nachahmung einer Unterschrift oder die Verwendung einer gefälschten 
Unterschrift sind strengstens verboten und stellen eine Straftat der Fälschung und/oder der 
Verwendung von Fälschungen dar. 
 
Besonderes Augenmerk sollte dabei auf Personalkosten sowie auf Kosten gelegt werden, die den 
Vorschriften des öffentlichen Auftragswesens unterliegen. Beide Bereiche wurden auf 
europäischer Ebene als besonders anfällig für Unregelmäßigkeiten allgemein und Betrugsrisiken 
im Besonderen ausgemacht. 
 
Ebenso muss der Vermeidung von Interessenkonflikten bei der Durchführung von Projekten und 
der Tätigung von Ausgaben besondere Aufmerksamkeit gewidmet werden. 
 
Bestehen bei einem Projektpartner Zweifel oder Bedenken, wird empfohlen, sich umgehend mit 
der Verwaltungsbehörde in Verbindung zu setzen, um jede Situation, die als Betrug gewertet 
werden könnte, zu vermeiden bzw. Abhilfe zu schaffen. 
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4. Meldung von Betrugs- und Korruptionsfällen 
 
Um die Wirksamkeit der Verfahren zur Betrugs- und Korruptionsbekämpfung im Rahmen des 
Programms Interreg Oberrhein weiter zu erhöhen, ist es notwendig, dass jede Person, die Kenntnis 
eines möglichen Betrugs erlangt, diesen auf möglichst direktem Wege melden kann und sich dabei 
sicher sein kann, dass die Meldung weiterverfolgt wird und ihr aus der Tatsache, dass sie den 
möglichen Betrug gemeldet hat, kein Nachteil entsteht. 
 
Um dies zu gewährleisten wurde auf dem Internet-Auftritt des Programms ein entsprechendes 
Online-Meldeverfahren eingerichtet. 
 
 


